1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 70.000,- (Euro siebzigtausend).

Es ist zerlegt in 70 (siebzig) Stück  zu je EUR 1.000,-- (Euro eintausend) auf Inhaber lautende Stückaktien.

Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Erhöhungsbeschluß keine Bestimmungen darüber, ob die Aktien auf den Inhaber oder auf Namen lauten, so lauten sie auf den Inhaber.

Form und Inhalt der Aktienurkunden, Zwischenscheine, Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine, Teilschuldverschreibungen, Zins- und Optionsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest.

2) Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Vorstandsmitglied bestellt ist, durch dieses, ansonsten durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten; der Aufsichtsrat kann einzelnen von ihnen Einzelvertretungsbefugnis erteilen und entziehen.

3)
Alljährlich scheidet mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung ein Drittel der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder nach der Reihenfolge ihrer Amtsdauer aus. Ist die Zahl der gewählten Aufsichtsratsmitglieder nicht durch drei teilbar, wird die nächsthöhere durch drei teilbare Zahl zugrundegelegt.  Bei gleicher Amtsdauer entscheidet das Los.  Die Ausscheidenden sind wieder wählbar.

4)
Der Aufsichtsrat wählt alljährlich in einer im Anschluß an die ordentliche Hauptversammlung abzuhaltenden Sitzung, zu der es keiner besonderen Einladung bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.  Die Wahl erfolgt mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen; erhält bei einer Wahl keine der vorgeschlagenen Personen die erforderliche Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen den beiden Personen, die die meisten Stimmen enthalten haben.

